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DEUTSCHE BANK UND DISCONTO-GESELLSCHAFT 

Drnhtonochrift: DEUTSCHBANK Femn,f: A 1 JAgcr 0018 

Finlands Bank 

Helsingfors 

Bei Beant~·ortung bitten w'ir onzugeben: lhre Nochricht vom 

.A. bt. AusI and 4 b 

Devi senbewf.rt schaftung 

7 

_J 

Fcmschrciber: 317 Postschcckkonto: Berlin Nr. 1000 

m .. er Brie/ enthiilt keino A.kkreditieru,yJ•n, Schedc
a•ue, 1ow1e keine Ubertrilge, A.n1chaJJungen oder 
10111tige Wertperfilgungen :u lhren Gumten w,n 

dritter &ite b:w. sugun,ten Dritter. -

Jhre Zeichcn Berlin W 8, 

.. de n .... 3.1 .... D.e.z ..... l.9.3 6 

Wir gestatten uns:i darauf hinzuweisen, daB. mJ.t d.em 1 .. J"anuar 19.37 
neue Devisenvorschriften hinsichtlich der Verwendung von Sperrgut

haben zum Ankauf von Wertpapieren in Kraft treten. Die wichtigste 

Änderung der bisherigen Anordnungen besteht darin, daB klinftig ei

ne Genehmigung erforderlich ist 

zum Erwerb von Aktien, sofern nicht fur Rechnung desselben 
Kontoinhabers gleichzeitig Aktien, die an einer deutschen 
Börse zum Handel zugelassen oder in den geregelten Freiver
kehr einbezogen sind, im gleichen ausmae:henden Betrag ver
äuBert werden .. 

Die neuen Bestimmungen ubeT die Verwendung von Sperrguthaben zum 

Ankauf von Wertpapieren lauten im ubrigen ~ie folgt~ 

I. Eine Genehmigung ist ~icht erforderlich fur den Erwerb 

a) inländischer auf Reichsmark, Goldmark oder einen Sach
wert lautender Wertpapiere, die an einer deutschen Bör
se zum Handel zugelassen oder in den geregelten Frei
verkehr einbezogen sind, vorausgesetztj daB uber das 
Geschäft ein SchluBschein eines vereideten Kursmaklers 
oder eines freien Maklers (Mitglied der Maklergemein= 
schaft) ausgestellt und das Geschäft zum amtlichen Kur~ 
se oder innerhalb der festgesetzten Pre isspannen am Ab
schluBtage abgeschlossen wird == siehe aber wegen Ak
tien IIa =-; 

b) inli;i.ndischer auf Reichsmark, Goldmark oder einen S~ch= 
wert lautender Inhaberschuldverschreibungen~ die gemäB 
§ 795 des Bilrgerlichen Gesetzbuchs ausgegeben werden, 
sofern sie öffentlich zur Zeichnung aufgelegt sind und 
gemäB den Ausgabebedingungeil gezeichnet werden., 
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II. Eine Genehmigung ist erforderlich 

a} zum Erwerb von Aktien, sofern nicht flir Rechnung des
selben Kontoinhabers gleichzeitig Aktien, die an einer 
deutschen Börse zum Handel zugelassen oder in den geregel
ten Fre,iverkehr einbezogen sind, im gleichen ausmachenden 
Betrag veräussert werden; 

b) zum. Erwerb von deutschen Auslandspfandbriefen; 

c) zum Erwerb von Reichsbankanteilen und Reichsbankgewinn
a.nteilscheinen; 

d) zum ~rwerb von Stticken der internationa.Ien 5½%-igen An
leihe des Deutschen Reichs von 1930 (Younganleihe), deut
sche Ausgabe; 

e) zum Erwerb von Anteilen und Aktien deutscher Kolonialge
sellschaf'ten; 

f} zum Erwerb von Aktien und Gewinnanteilscheinen der Deut
schen Golddiskontbank; 

g) zum Erwerb von Steuergutscheinen. 

Wir zeichnen, stets gern zu Ihren Diansten, 

bochaahtungsvoll 

DKUTSCH& BANK UND DISCONTO-GESELLSCHAFT 
/ ~ 
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DEUTSCHE BANK UND DISCONTO-GESELLSCHAFT 

Drohtonschrift : DEUTSCHBANK Fernmf : A 1 Jllger 00111 

Finlands Bank 

Helsingfors 

Bei Bcantwortung hiilen wir onzugcben : 

A bt . A us la nd 4 b 

Devisenbewirtschaftung 

Ihre Nach rieht vom 

7 

_J 

Fcmsehreiber : 317 Postsehccl<konlo: Berlin Nr. 1000 

Diuu Brief onth41t keino Alinditioru'!/Son, Schedc
aPue, ,ow,e keino Ubortriige, ,fn,diaJJu~•n oder 
1on1t'6• Wertpor/il~ :a:u /hron Gun,ten ;,on 

drittor &ite b.:w. ""Pl'!'•n Drittor. -

Ihrc Zeichen Berlin W 8, 

d.e.n .... 3.1 .... D.e.z ..... 1 . .9.J.6 

Auf Grund der derzeitigen Devisenvorschriften in unserem Lande sind 

bekanntlich inländische Reichsmarknoten und Scheidemlinzen, die einem 

inländischen Kreditinstitut aus dem Auslande flir Rechnung eines Aus

länders zur Gutschrift auf Konto zugehen, einem 

Sortensperrkonto 

gutzuschreiben. Aus:flihrliche :Mi tteilungen hiertiber lieBen wir unse

ren Geschäftsfreunden gegen Mitte Juni d . J. mit u:1serem Rundschrei

ben DV 34 zugehen,.. Wie wir in diesem Rundschreiben weiter aus:flihr

ten, können die Devisenstellen flir solche inländischenScheidemunzen, 

die von Kreditinstituten und Reiseburos im Auslande einem inländi

schen Kreditinstitut eingesandt werden, die Genehmigung zur Gut

schrif't der Beträge auf einem fre ien Re ichsmarkkonto ertei len,. wenn 

die ausländischen Kreditinstitute und Reisebliros den Nachweis fuh

ren,. da.B sie die Scheidemlinzen durch Umwechslungen in Höhe von nicht 

mehr als RM 50,-- flir jede Person von Inländern erworben haben, wel

che die Beträge mit Genehm.igung ins Ausland verbracht haben o Als 

Nachweis gelten bekanntlich schriftliche Erklärungen der inländi

schen Reisenden> welche die Sckeidemunzen umgewechselt haben . 

Wir möchten nicht verfehlen, darauf' hinzuweisen, da.B die Reichsstel

le ftir Devisenbewirtschaftung mit dem Runderla.B Nr .. 181/36 DSt eine 

Änderung dieser Erklärungen angeordnet hato, Wi r fiigen ein Exemplar 

1 Anlage 
DV 40 
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der neuen Erklärungen, das auf die Erteilung einer Genehmigung 
durch die Devisenstelle abgestellt ist, hier bei .. Sofern andere 
ermächtigte Stellen die Genehmigung zur Mitnahme von inländischen 
Scheidemilnzen nach dem Auslande erteilen> kominen entsprachende 
Formulare zur Verwendung. Wir bemerken, daB die Neuregelung mit 
Wirkung vom 15. Januar 1937 abin Kraft tritt und daB den inländi
schen Rein:enden, welche inländische Scheidemilnzen mit Genehm.igung 
der zuständigen Stellan nach dem A~slande verbringen, die Vordrucke 
filr die in Rede stehenden Erklärungen jeweils zusammen mit der Ge
nehmigung ausgehändigt werden. Filr die Erteilung der Genehmigung 
zur Gutschrift umgewechselter inländischer Scheidemilnzen auf freiem 
Heichsmarkkonto werden, soweit es sich um nach dem 15.1 . 1937 aus
gefuhrte Beträge handelt, nur noch die neuen Erklärungen anerkannt, 
aus welchem Grunde ausländische Banken und Reisebilros, welche der

artige Umwechslungen vornehmen, von den betreffenden inländischen 
Reisenden dies.e Erklärungen bei der Umwechslung der Beträge anfor
dern milssen. 

Bei dieser Gelegenheit weisen wir noen darauf hin , daB ausländische 
Reisende vom l. Januar 1937 ab im Reiseverkehr nach Deutschland 
nicht mehr wie bisher 

RM 30.-- in Reichsmarknoten 
und 

RM 60.- in in1ändischen Scheidemi.inzen 

sondern nur noch 

RM 30~- in inländischen Scheidemilnzen 

e infilhren dilrfen .. 

Wir hoffen, Ihnen mit vorstehenden Angaben gedient zu haben, und 
empfehlen uns Ihnen, zu weiteren Auskilnften jederzeit gern bereit, 

DV 40 

hochachtungsvoll 

DEUTSCHg. BANK UND D7SCO 0-G.ESELLSCHAFT 

c, - e ✓ 
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Ausweis 

181/36 D. St. A.nlage zu Rtj ---'-c-----
86/36 Ue.!'111t, 

för (lie Wiedereinbringung nichtverbrauchter deutscher Hartgeldbeträge nach ])eutschlan(l 

(siehe Tell I und II} 

gleichzeitig Umwechslungserklärung 

ftlr die Umwechslung deutscher Hartgeldbeträge im Ausland zum amtlichen .Kurs (siche Tcll III) , 

I. Von der Devisenstelle auszufiillen: 

Auf Grund der zugehörigen Genehmigung der Devisenstelle in 

vom 193 ... 

deutsches Hartgeld bis zum Betrag von 

ins Ausland zu iiberbringen. 

Geschäftszeichen 

, wohnbaft in . 

.... RM (i. B. 

. der 
ist die 

(genaue Anschrift) 

(l ·111ersc l,rifl) 

l,ererhtigt, 

Reirh~mark) 

II. Von dem Reisenden vor dem Grenztibertritt auszufllllen und dem Zollbeamt e n h e i rler 
Ausreise zur Abstempelung vorzulegen: 

.\ur t:runJ der unter I bezeichneten Genebmigung fiihre icb bei meiner heutigen Ausreise aus Deutschland deut~rtw~ 
lfartµ-Pl,l im Hctrnge von (auf einen vollen Markbetrag nach oben abgerundet): 

RM 

( i. n. Reichsmark) 

·---... _ 

•· .. 
\ (Richtigkeitdurch nebenstehenden 
! Stempelbeidruck der Gronzzoll
j stelle bescheinigt) 

.... •·····/ 

mit mir. Eg ist mir bekannt, daB Reichsmarknoten in keinem Fall, und deutsche Hartgeldbeträge im allgemeinen nur bis 
zum Betrage von 10 Rj! nach Deutschland eingebracht werden di.irfen. Mir ist ferner bekannt, daB die auf Grund der oben• 
genannten G,·nelirnigung ins· Ausland iiberbrachten und dort nicbt verbrauchten Hartgeldbeträge, soweit sie sich nicht im 
Rahmen des allgemeincn zur Einfuhr zugelassenen Betrages von 10 RM halten, nur bei Vorlage dieses - ordnungsmllL\ig 
au~geflillten unu abgesti·mpelten - Ausweises wieder eingefiihrt werden können. Ich habe von den unter III wiedergegeuenen 
Hest immungen i1hrr ,li<: l lmwc•c h~lung drutscher HartgP-ldbeträge im Ausland zum amtlichen Kms Kenntnis genommen. 

(R&um fUr Eintragungen ,1er '1 euf ,r,Tien n, .dsenbnnk/\Vechsel,t•tbe 
Uhor :,hgegebene Dn i" ·11 ) 

, den 

(Unterschrilt) 

l !Hl 



Blatt 2 der Anlage zu RE 181/36 DSt, (86/36 UeSt,) 

111. Umwechslungserklärung 

( 1 d R d I n d R • h t 11 f D • b • t h f N 181/36 D. St.t) nac 1 em un er aw er e1c ss e e tir ev1sen ewir se a tung r. 
86136 

Ue. St. ). 

Kreditinstitut lch erkläre hiermit, daJ3 ich bei dem 
ReisebUro 

in . ..... deutsches Hartgeld, das ich auf Grund der unter I. genannten Ge-

nehmigung ins Ausland tiberbracht habe, im Betrage von 

RM (i. B. . Reichsmark) 

zum Kurse von habe umwechseln lassen. 

, den .. .. 193 .. 

(Unterschrilt des Relsenden) 

Nach Eiusichtnahme in den ReisepaB des Reisenden wird vermerkt, daf3 der ReisepaB die Nummer . . ..... trägt 

und ausgestellt ist von 

(11 h ·r d Kreditinstituts) 
ntersc r, t es ReisebUros 

1) , '.ach die• am Runiler!aa J..a11n Kreditinstitutun unil ReisebUros im Ausland die Gonehmigung erteilt werden, deutsches H11rtgeld, das aul Grund elner 
Genehmigung der Devisenstclle ins Ausland Uberbracht worden ist, zur Gutschrilt auf eincm frei en Reicbsmarkkonto an elo Kreditlnstitut !n Deutschland 
einzusonden. Die Genehmigung kann auch in allgemeiner Form (nicht nur !Ur jeden Einzelfall) erteilt werden. FUr die Erteilung der Genehmigung 
ist die Devisenstelle zuständig, in dcren Bezirk das deutsche Kreditinstitut liegt. Voraussetzung ist, dall die Umwechslung durch Einsendung dieses 
Ausweises nebst ordnungsmllllig ausge!Ullter Umwechslungserklärung nachgewiesen wird und bei der Umwechslung der amtliche Kurs !Ur freie Reichs
mark unter Abzug einer angemessenen Provision in Anrechnung gebracht wird. Der Reisonde knnn von dieser Möglichkeit, das mitge!Uhrte deutsche 
Hartgeld im Ausland zum amtlichen Kurs umwechseln zu lassen, nur Gebrnuch machen, wonn er auf einmal so vie! deutsches Hartgeld umwechseln 
läBt., daB ihm bei der RUckreise nach Deutschland insge.samt nicht mehr ala 10 RM verbleiben. Denn or muB, um den amtlichen Kurs in Anrechnung 
gebracht zu erhalten, diesen Ausweis an das ausländische Kreditinstitut oder ReisebUro _aushändigen und verliert somit die Möglichkeit, deutsclie 
Hartgeldbeträge Uber 10 RM nach Deutschland einzub~ingen. Da die Devisenbestimmungen verschied~ner ausländischer Staaten vielfach nur geringe 
Freigrenzenbeträge ohne Gonehmigung ihrer Devisenbehörden zur Ausfuhr zulassen und von Reisenden eingebrachte Beträge vielfach nur in derselben 
Währung wioder ausge!Uhrt werden können, hat der Reisende auch hieraul Bedacht zu nehmen. Die Möglichkeit einer Teilumwechslung zum amtlic,hen 
Kurs unter Abgabe von Teilumwechslungserklärungen kann mit RUcksicht aul die hiermit in anderer Richtung verbundenen Unzuträglicbkeiten nlcbt 
eröffnet werden. 
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